
   

Haushaltskrise abwenden  

Am Montag verstrich eine Frist, innerhalb der die Ressorts 

ihre Einzelpläne für die Aufstellung des Bundeshaushalts 

2024 beim Bundesfinanzministerium vorlegen sollten. An-

nähernd 20 Milliarden Euro beträgt das zu deckende Defizit 

im Bundeshaushalt, wenn die im Grundgesetz verankerte 

Schuldenbremse eingehalten werden soll. Darüber hinaus 

gibt es finanzintensive Wünsche an Mehrbedarf aus den 

Reihen der Bundesregierung. Bundeskanzler Scholz und 

Bundesfinanzminister Lindner haben es bis dato nicht ge-

schafft, die haushalterischen Realitäten mit den Wünschen 

der Ampel-Koalitionäre unter einen Hut zu bringen. Für die 

Handlungsfähigkeit und Verlässlichkeit Deutschlands ist es 

von zentraler Bedeutung, dass die Aufstellung eines Regie-

rungsentwurfs zum Bundeshaushalt 2024 nun endlich ge-

lingt und die parlamentarische Beratung beginnen kann.  

Das Unvermögen zur Aufstellung eines Bundeshaushalts 

Die Woche im Bundestag 

zeigt die innere Zerrissenheit der Koalition. Anstatt uto-

pischen Wünschen für immer mehr Ausgaben braucht es 

jetzt eine aufrichtige Ausgabenkritik. Der Bundeshaus-

halt muss Anreize für Wachstum setzen und darf die 

Deindustrialisierung Deutschlands nicht weiter befeuern.  

Wir fordern von der Ampel, noch vor der parlamentari-

schen Sommerpause einen Regierungsentwurf für den 

Bundeshaushalt 2024 vorzulegen. Dabei sind jegliche 

Versuche, die Schuldenbremse zu umgehen, zu unterlas-

sen. Stattdessen braucht es eine echte Prioritätenset-

zung, eine ernsthaft verfolgte Stelleneinsparung in den 

Ministerien und den Verzicht auf Steuererhöhungen. Wir 

werben für ein Bekenntnis zum Zwei-Prozent-Ziel der 

NATO. Zusätzlich sind Maßnahmen geboten, die zur 

Überwindung des Wirtschaftsabschwungs, zu langfristi-

ger Preisstabilität sowie zu mehr Wettbewerbsfähigkeit 

und Wachstum führen.  
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Vertreter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion haben mit 

Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern aus der Ukraine 

über die Lage vor Ort und das Potenzial kommunaler Part-

nerschaften diskutiert. Dazu erklären der Vorsitzende der 

Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, André Berghegger, und der zuständi-

ge Berichterstatter der AG Europa, Tilman Kuban: 

Dr. André Berghegger: „Wir setzen uns dafür ein, dass 

deutsche Kommunen ihre ukrainischen Partner noch stär-

ker und noch enger bei der Bewältigung des Wiederaufbaus 

unterstützen können. Kommunale Partnerschaften dienen 

auch über die Nutzung lokaler Netzwerke in Wirtschaft und 

Gesellschaft als Grundlage für die Hilfe beim Wiederaufbau. 

Bedarfe können schneller und besser ermittelt werden. 

Kommunalpartnerschaften können ein zentrales Element 

für den Wiederaufbau sein, beispielsweise bei der Infra-

struktur, bei der Wiederherstellung kommunaler Dienstleis-

tungen, bei der Stadt- und Raumplanung, bei der Bekämp-

fung von Korruption oder bei der Verwaltungsmodernisie-

rung.“ 

Tilman Kuban: „Die Ukraine verteidigt unsere Freiheit und 

wir wollen, dass sie ein Teil unserer europäischen Familie 

wird. Mit breit angelegten Städtepartnerschaften könnten 

auch unsere Kommunen sie bei dieser Kraftanstrengung 

unterstützen. Bereits jetzt leisten unsere Städte und Ge-

meinden sehr viel für die Ukraine — durch Spenden und 

Hilfen vor Ort, aber auch bei der Aufnahme und Integration 

von ukrainischen Kriegsflüchtlingen. Dafür ist man in der 

Ukraine sehr dankbar. Wir wollen den nächsten Schritt ge-

hen und die bereits entstandenen Freundschaften vertiefen 

und institutionalisieren. Damit können wir einen wichtigen 

Beitrag bei Wiederaufbau und Wissenstransfer hin zu einer 

stabilen Verwaltung leisten. Gegenseitige Besuche und Ju-

gendaustauschprogramme können gleichzeitig junge Men-

schen verbinden.“ 

Hintergrund: 

Die Diskussion mit jungen ukrainischen Bürgermeistern 

fand am Rande der Jahreskonferenz 2023 des Netzwerks 

junger Bürgermeister am 15. und 16. Juni 2023 in Berlin 

statt. Das Netzwerk ist ein Verein und ein eigenständiges 

Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kom-

munalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Ge-

meindebundes. Vor dem aktuellen Hintergrund des Krieges 

in der Ukraine und der Aufnahme von Flüchtlingen disku-

tierten CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete die aktuelle Si-

cherheitslage vor Ort und die konkreten Herausforderun-

gen für den Wiederaufbau des Landes. Ein wichtiger Diskus-

sionspunkt war auch die Unterstützung Deutschlands in 

diesem Prozess, z.B. durch die Stärkung von Städtepartner-

schaften. 

Mehr kommunale Partnerschaften für den Wiederaufbau 
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Der Deutsche Bundestag hat heute das Tierhaltungskenn-

zeichnungsgesetz beschlossen. Dazu erklären der agrarpo-

litische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Albert 

Stegemann, und die zuständige Berichterstatterin Silvia 

Breher: 

Albert Stegemann: „Cem Özdemirs Tierhaltungskennzeich-

nung verdient die Schulnote sechs. Denn eine Kennzeich-

nung, die nur für frisches Schweinefleisch gilt und damit nur 

für ein Drittel des Schweinefleischs oder der Schwei-

nefleischprodukte auf dem Markt, ist ein Rückschritt. Verar-

beitetes Schweinefleisch in Fertigprodukten oder in der 

Gastronomie und in Kantinen bleibt beim Tierwohllabel 

außen vor. Zur Finanzierung von mehr Tierwohl ist im Ge-

setz gar nichts geregelt. Ohne langfristige Verträge zwi-

schen Staat und allen Landwirten wird aber kein Landwirt 

einen Stall umbauen können. Was die Ampel hier betreibt, 

läuft auf einen Abbau der landwirtschaftlichen Tierhaltung 

hinaus - durch reine Untätigkeit.“ 

Silvia Breher: „Die Änderungen des Baugesetzbuches blei-

ben weit hinter den notwendigen Erleichterungen zurück. 

Die entscheidenden genehmigungsrechtlichen Hemmnisse 

im Emissions- und Umweltrecht werden nicht für alle Tier-

ställe aus dem Weg geräumt. Das Gesetz hat weitere gra-

vierende Mängel: Es bezieht sich nur auf Ställe, die unter 

das Tierhaltungskennzeichnungsgesetz fallen. Das heißt: die 

Sauenhalter werden nicht einbezogen, und die Erleichte-

rungen sind darüber hinaus  für nur für wenige gewerbliche 

Betriebe anwendbar. So bekommen die Schweinehalter 

weder Planungssicherheit noch Perspektive.“ 

Ampel betreibt Abbau der Tierhaltung durch Untätigkeit 
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Seit November 2022 gilt die neue Gebührenordnung für 

Tierärzte (GOT). Infolgedessen sind die Tierarztrechnun-

gen rasant angestiegen – besonders Pferdehalter klagen 

über Kostensteigerungen von 200%. Anlässlich des gestri-

gen Parlamentarischen Abends der Deutschen Reiterlichen 

Vereinigung (FN) erklären die familienpolitische Spreche-

rin, Silvia Breher und der agrarpolitische Sprecher, Albert 

Stegemann: 

Albert Stegemann: „Das Bundeslandwirtschaftsministerium 

hat es bei der Novelle der Gebührenordnung im vergange-

nen Jahr versäumt, die Pferdehalter und den Pferdesport in 

die rechtliche Ausarbeitung aktiv miteinzubeziehen. Das 

war ein grober Fehler. Es gibt in Deutschland rund 970.000 

Personen, die Pferde besitzen. Freizeit- und Hobbyreiter 

genauso wie Turnierreiter sind die Leidtragenden, da die 

neuen Gebühren für Pferdehalter sich heftig verteuert ha-

ben. Das gute und vertrauensvolle Verhältnis zwischen Tier-

ärzten und Tierhaltern darf nicht beeinträchtigt werden. Die 

Ampel schafft bei den vielen Tierhaltern, egal ob privat oder 

gewerblich, absichtlich immer weitere Unwägbarkeiten, die 

Tierhaltung grundsätzlich erschweren. 

Silvia Breher: „Die neue Gebührenordnung ist ein Baustein, 

um die flächendeckende gesundheitliche Versorgung von 

Tieren in Deutschland zu gewährleisten. Hier ist Augenmaß 

erforderlich. Sie darf nicht dazu führen, dass zum Beispiel 

die Zukunft des Pferdesportes und der Pferdehaltung ge-

fährdet wird. Deshalb fordern wir das Bundeslandwirt-

schaftsministerium auf, sich mit den Pferdehaltern an einen 

Tisch zu setzen. Eine Klarstellung hinsichtlich der Einord-

nung von Pferden als landwirtschaftlich genutzte Tiere kann 

nur ein erster Schritt sein.“ 

Private Pferdehaltung nicht zum Luxus machen 
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darüber debattiert und unseren darauf bezogenen Antrag 

abschließend beraten. Zwar begrüßen wir grundsätzlich die 

Verabschiedung der Nationalen Sicherheitsstrategie. Schwä-

chen zeigten sich jedoch im Erstellungsprozess, bei der Ein-

bindung von Bundestag und Bundesländern, sowie bei den 

wenig ambitionierten institutionellen Anpassungen. Wie es 

besser ginge, haben wir in unserem Antrag dargelegt: Muti-

ger, inklusiver, durchdachter, strategischer. 

Im Gebäudesektor ist eine deutliche Steigerung der energeti-

schen Sanierungen notwendig. Nur so können wir die Klima-

ziele erreichen. Mit unserem Antrag Mit steuerlichen Maß-

nahmen Wärmewende beschleunigen – den wir in dieser 

Woche abschließend beraten haben – zeigen wir die zahlrei-

chen Hürden im Steuerrecht auf, die der Erreichung dieses 

Ziels entgegenstehen. Das – sowie zahlreiche weitere Punkte 

– wollen wir ändern, indem wir insbesondere folgende Maß-

nahmen fordern: Vermieter neu zu bauender Gebäude sollen 

eine Sonderabschreibung geltend machen können. Für Ver-

mieter bestehender Gebäude wollen wir die anschaffungsna-

hen Herstellungskosten reformieren. Selbstnutzern neu zu 

bauender Gebäude wollen wir einen Sonderausgabenabzug 

ermöglichen, für Selbstnutzer bestehender Gebäude die 

energetische Sanierung überarbeiten. Wohnungseigentümer-

gemeinschaften sollen unter die Stromeigenversorgung des 

EEG gefasst werden und für alle Steuerpflichtigen brauchen 

wir steuerliche Erleichterungen bei Photovoltaik-Anlagen. 

70. Jahrestag DDR-Volksaufstand am 17. Juni 1953 – Geden-

ken an Opfer von Widerstand und Opposition – Würdigung 

von Freiheitsbewegungen. Mit unserem Antrag würdigen wir 

den DDR-Volksaufstand am 17. Juni 1953 nicht nur als histori-

sches Ereignis in der DDR, sondern ebenso in der Geschichte 

Die Woche im Plenum  

1. Initiativen unserer CDU/CSU-Fraktion 

Finanzierung der Forschungsverbünde zur DDR-Forschung 

sicherstellen – Kommunismus-Forschung stärken – Vermitt-

lungsarbeit zur Willkür in der DDR verstärken. Die unionsge-

führte Bundesregierung hat in der vergangenen Legislaturpe-

riode mit der „Richtlinie zur Förderung von Forschungsvorha-

ben auf dem Gebiet der DDR-Forschung im Rahmenpro-

gramm Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften“ die wis-

senschaftliche Auseinandersetzung mit der DDR und dem SED

-Unrecht vorangetrieben. Unser Ziel ist, eine stärkere Veran-

kerung der nur schwach entwickelten DDR-Forschung in der 

deutschen Hochschul- und Forschungslandschaft zu etablie-

ren. Insbesondere für die Ausbildung zukünftiger Lehrerinnen 

und Lehrer – und damit für die Vermittlung dieser Themen in 

den Schulen – sind Kenntnisse über das SED-Unrecht von gro-

ßer Bedeutung. Leider geht die Bundesregierung einen ande-

ren Weg: Statt die Förderung der DDR-Forschung fortzufüh-

ren oder gar auszuweiten, hat die Bundesregierung im Haus-

halt 2023 eine deutliche Kürzung der Forschungsförderung 

vorgenommen. Mit unserem Antrag fordern wir die Bundes-

regierung deshalb auf, die in der ersten Förderrunde bereit-

gestellten Mittel für die „Forschungsverbünde SED-Unrecht“ 

auch in der zweiten Förderrunde in mindestens gleicher Höhe 

zur Verfügung zu stellen und die Ergebnisse einer breiten 

Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

Deutschland braucht eine Nationale Sicherheitsstrategie. 

Nach langer Verzögerung und fast unendlichem internen 

Streit hat die Bundesregierung am Mittwoch die erste Natio-

nale Sicherheitsstrategie für Deutschland im Kabinett be-

schlossen. Anschließend haben wir im Deutschen Bundestag 
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Mit unserem Antrag fordern wir: Wir müssen jetzt die Verlän-

gerung der Regelungen in § 246 BauGB beschließen, um Pla-

nungssicherheit für die Kommunen zu schaffen. Außerdem 

müssen die Sonderregelungen auch für den Bau von Kitas, 

Schulen und Obdachlosenheimen ausgeweitet werden, um 

den zügigen Ausbau der überlasteten sozialen Infrastruktur 

zu ermöglichen. Damit verbunden debattierten wir den Ent-

wurf der Bundesregierung für ein Gesetz zur Stärkung der 

Digitalisierung im Bauleitplanverfahren und zur Änderung 

weiterer Vorschriften.  Mit dem eigentlichen Gesetzentwurf 

will die Bundesregierung in Umsetzung des Koalitionsvertra-

ges die Verwaltungs-, Planungs- und Genehmigungsverfahren 

deutlich beschleunigen, um private und staatliche Investitio-

nen schneller umsetzen zu können. Zwar begrüßen wir die-

sen Gesetzentwurf grundsätzlich.  Er bleibt jedoch in allen 

Belangen hinter den Erwartungen zurück. Von den Regelun-

gen zur Stärkung der Digitalisierung im Bauleitplanverfahren 

ist – wenn überhaupt – nur eine geringe Verfahrensbeschleu-

nigung zu erwarten. 

Schwanger- und Mutterschaft für Gründerinnen und Selb-

ständige erleichtern. Wir wollen mit verbesserten Rahmen-

bedingungen für Gründerinnen und Selbstständige dafür sor-

gen, dass diese Mutterschaft und Unternehmertum besser 

unter einen Hut bekommen. Momentan können Schwanger- 

und Mutterschaft zur existenziellen Bedrohung für Selbst-

ständige werden – gerade in der Gründungsphase. Dies stellt 

nicht nur ein persönliches bzw. betriebliches Problem dar. 

Auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland geht viel Po-

tenzial verloren. Deutschland braucht Gründungen und 

Selbstständigkeit von Frauen. Mit unserem Antrag fordern 

wir die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf vorzule-

gen, der insbesondere Anpassungen in Höhe und Umfang des 

Mutterschaftsgeldes der gesetzlichen Krankenversicherung 

Deutschlands und Europas. Am 17. Juni wurde die Hoffnung 

auf Freiheit in einem vereinten Deutschland durch sowjeti-

sches Militär gewaltsam niedergeschlagen. Zugleich bildet 

dieser Tag den Auftakt zu einem wachsenden Widerstand 

gegen die kommunistischen Diktaturen in Mittel- und Osteu-

ropa. Der Widerstand am 17. Juni steht auch für den Wider-

stand während der 40-jährigen SED-Diktatur und ihre vielen 

Opfer. Diese Freiheitsbewegung verdient einen dauerhaften 

Platz in der gesamtdeutschen und europäischen Erinnerungs-

kultur. Mit unserem Antrag fordern wir die Bundesregierung 

deshalb auf, öffentlich die Widerstands- und Oppositionsbe-

wegung in der DDR zu würdigen und ihrer Opfer zu gedenken. 

Die Umsetzung des Mahnmals für die Opfer von Kommunis-

mus und des "Forums für Opposition und Widerstand 1949-

1990" muss endlich vorangetrieben werden. Den im Koaliti-

onsvertrag zugesagten bundesweiten Härtefallfonds für SED-

Opfer muss die Bundesregierung endlich einrichten und die 

Aufarbeitung der kommunistischen Diktatur in der DDR, 

Mittel- und Osteuropa stärken. 

In dieser Woche befassten wir uns abschließend mit unserem 

Antrag Kommunen bei der Unterbringung von Flüchtlingen 

und Asylbewerbern unterstützen – Für eine bauliche Stär-

kung der sozialen Infrastruktur durch praxistaugliche Ver-

einfachungsfristen im Baugesetzbuch. Deutschland hat im 

Jahr 2022 über 1 Million Menschen aufgenommen, die aus 

der Ukraine vor dem russischen Angriffskrieg geflohen sind. 

Mehr als ein Drittel darunter waren Kinder und Jugendliche. 

Wenngleich die Solidarität allerorten groß ist, kommen Kom-

munen und staatliche Institutionen mittlerweile an die Gren-

zen der Kapazitäten für Unterbringung und soziale Infrastruk-

tur. Um den schnellen Bau von Unterkünften zu ermöglichen, 

sind in § 246 Baugesetzbuch bestimmte Sonderregelungen 

für den Bau von Unterkünften für Asylantragsteller festgelegt. 
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zesse der sechs Westbalkanstaaten sind aus verschiedenen 

Gründen zum Erliegen gekommen. Diese Situation können 

wir uns im Hinblick auf das russische und chinesische Interes-

se in der Region nicht leisten. Europa darf den Westbalkan 

nicht verlieren. Wir fordern von der Bundesregierung deswe-

gen, dass die EU-Beitrittsperspektive für alle sechs Staaten 

des westlichen Balkans alsbald unzweideutig, glaubhaft und 

mit greifbaren Fortschritten untermauert wird und dass zwi-

schenzeitlich geeignete Zwischenschritte der engeren Anbin-

dung an die EU vereinbart werden. Dafür schlagen wir das 

Instrument einer assoziierten Mitgliedschaft vor. Die Bundes-

regierung muss insgesamt einfallsreicher, konsequenter und 

strategischer auf dem Westbalkan vorgehen. Diese Forde-

rung untermauern wir mit einer Vielzahl konkreter Vorschlä-

ge für eine angemessenere Westbalkan-Politik. 

Mobilität im ÖPNV und SPNV für alle gestalten – Barriere-

freiheit sichern. Die Bundesregierung hat auch nach fast zwei 

Jahren im Amt noch keine messbaren Fortschritte bei Barrie-

refreiheit im Nahverkehr erzielt. Und das, obwohl sich die 

Ampelkoalition im Koalitionsvertrag vorgenommen hat, ein 

Bundesprogramm Barrierefreiheit aufzulegen. Zwar hat die 

Bundesregierung mit der „Bundesinitiative Barrierefreiheit – 

Deutschland wird barrierefrei“ eine Grundlage für die Wei-

terentwicklung der Barrierefreiheit auch im Mobilitätssektor 

geschaffen. Die Maßnahmen im von der Bundesregierung 

vorgelegten Eckpunktepapier sind ohne konkrete Umset-

zungsperspektive formuliert. Mit unserem Antrag formulie-

ren wir deshalb 20 Forderungen mit dem Ziel, die Barriere-

freiheit im öffentlichen Personenverkehr zu verbessern: Für 

die stufenfreie Erreichbarkeit von Verkehrsmitteln, taktile 

Leitstreifen für sehbehinderte Menschen im Fußbodenbelag, 

Induktionsschleifen für hörbehinderte Menschen und Infor-

vorsieht. Außerdem fordern wir Möglichkeiten einer Erweite-

rung der Krankentagegeldversicherung in der PKV einschließ-

lich einer verpflichtenden Aufklärung für Gründerinnen und 

Selbständige. Wir wollen außerdem die Lebensrealität von 

Selbstständigen beim Elterngeld besser in den Blick nehmen, 

indem bei Zahlungseingängen während des Elterngeldbezu-

ges auf den Zeitpunkt der erbrachten Leistungen abgestellt 

wird.  

Wiederaufbau der Ukraine fördern – Gewährleistungsrah-

men des Bundes nutzen. Der russische Angriffskrieg gegen 

die Ukraine hat auch die Wirtschaft des Landes schwer ge-

troffen. Dies betrifft auch die Landwirtschaft der Ukraine, die 

oftmals als die Kornkammer Europas bezeichnet wird und die 

auch für die Versorgung vieler Menschen im Globalen Süden 

von enormer Bedeutung ist. Bereits heute sollten wir die 

Landwirtschaft in der Ukraine dabei unterstützen, die Folgen 

des Krieges zu überwinden. Mit unserem Antrag fordern wir, 

dass Deutschland hierbei eine führende Rolle übernimmt. Der 

Antrag zeigt auf, wie privatwirtschaftliche Investitionen mit 

Fokus auf den Agrarsektor in der Ukraine mit Unterstützung 

des Bundes gefördert werden können: Durch die Öffnung des 

Gewährleistungsrahmens des Bundes für Geschäfte der Deut-

sche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG). Die 

DEG, die sich als Tochter der KfW-Entwicklungsbank in staatli-

cher Hand befindet, kann bei der Schaffung des Rahmens für 

die notwendigen Investitionen in die Wirtschaft der Ukraine 

einerseits unterstützen. Mit unserem Antrag zeigen wir auf, 

wie wir den Wiederaufbau der Ukraine und damit gleichzeitig 

die weltweite Lebensmittelversorgung unterstützen können. 

Mit einer engagierten Politik die EU-Perspektive für die 

Staaten des westlichen Balkans erneuern. Die Beitrittspro-
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Föderation auch auf dem westlichen Balkan und in Bosnien 

und Herzegowina destabilisierend wirkt. Deshalb ist die Fort-

setzung der Beteiligung an der EU-Sicherheitsoperation EU-

FOR ALTHEA ein wichtiges politisches Signal für unser fortge-

setztes Engagement in Bosnien und Herzegowina. Das Man-

dat mit einer unveränderten Obergrenze von 50 Soldatinnen 

und Soldaten soll bis 30. Juni 2024 verlängert werden. 

Aktuelle Stunde:  

Beseitigung des zunehmenden Medikamentenmangels  

Die Hilferufe von Ärzten, Apothekern, Patienten und Eltern 

über fehlende Medikamente werden immer lauter. Es fehlt 

an Fiebersäften, Antibiotika, Insulin und Krebsmedikamenten. 

Die Lieferengpässe verschärfen sich weiter, die Versorgungs-

lage verschlechtert sich. Dies ist auch einer der Gründe für 

den bundesweiten Apothekenstreik.  

Bereits seit Mitte des vergangenen Jahres warnen wir vor 

Versorgungsengpässen und dem unhaltbaren Missstand feh-

lender Medikamente. Das ist für alle Betroffenen ein unhalt-

barer Zustand. Statt Sofortmaßnahmen zu ergreifen, be-

schränkt sich die Ampel auf die Ankündigung von Maßnah-

men, die den Mangel bestenfalls erst langfristig beheben. Das 

wird der schwer erträglichen akuten Lage nicht gerecht.  

In einem umfangreichen Antrag haben wir konkrete Lösungs-

vorschläge unterbreitet: Wir haben die Bundesregierung un-

ter anderem aufgefordert, unverzüglich einen Beschaffungs-

gipfel einzuberufen, alternative Beschaffungsmöglichkeiten 

zu eröffnen, sich für eine effektivere Beschaffung von Arznei-

mitteln auf europäischer Ebene – auch mit dem Ziel einer 

Rückverlagerung der Produktion – einzusetzen. Passiert ist 

seitdem nichts Wesentliches – außer vielen Ankündigungen 

von Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Das muss sich 

mationen in Leichter Sprache. Barrierefreiheit darf nicht nur 

auf Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, sondern 

auch auf Menschen mit Sinnesbeeinträchtigungen und Men-

schen mit kognitiven Beeinträchtigungen ausgerichtet wer-

den. Dafür braucht es mehr Anstrengungen von öffentlichen 

und privaten Anbietern.  

2. Sonstige Tagesordnungspunkte 

Bericht der Bundesregierung zum Stand der Bemühungen 

um Rüstungskontrolle, Abrüstung und Nichtverbreitung so-

wie über die Entwicklung der Streitkräftepotenziale für das 

Jahr 2022 (Jahresabrüstungsbericht 2022). Die Bundesregie-

rung stellt den Jahresabrüstungsbericht 2022 vor, der am 26. 

April 2023 im Kabinett beschlossen wurde. Der Bericht folgt 

den etablierten Mustern vorheriger Jahresabrüstungsberichte 

– obgleich 2022 kein normales Jahr war. Auch hier bleibt die 

Zeitenwende leider aus. 

In dieser Woche befassen wir uns mit der Verlängerung zwei-

er Mandate für Bundeswehreinsätze im Ausland: Der Fortset-

zung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an 

der „United Nations Interim Force in Lebanon“ (UNIFIL). Das 

Mandat wird weitgehend unverändert verlängert. Außerdem 

befassen wir uns mit der Deutschen Beteiligung an der Missi-

on EUFOR ALTHEA. Operation ALTHEA ist seit 2004 der militä-

rische Teil der EU-Mission in Bosnien-Herzegowina und Nach-

folgemission der NATO-Missionen IFOR und SFOR. Deutsch-

land war seit 2012 nicht mehr beteiligt und ist erst 2022 zu 

einer Beteiligung zurückgekehrt. Die tiefgreifende innenpoliti-

sche Krise in Bosnien und Herzegowina erhöht das Risiko für 

Spannungen zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgrup-

pen. Angesichts der jüngsten Eskalation der Gewalt im Norden 

des Kosovo nehmen die Sorgen erneut zu, dass die Russische 
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etwa bei der Verteilung von Asylbewerbern weitreichende 

Familienbeziehungen eine Rolle spielen sollen, wird gerade 

Deutschland durch die vielen möglichen Anknüpfungs-

Personen, die schon im Land sind, zusätzlich belastet. 

Allen muss klar sein: Die Reform wird frühestens im Laufe des 

nächsten Jahres in Kraft treten. Von einem Erfolg wird man 

erst sprechen können, wenn die irreguläre Migration in die 

EU und nach Deutschland tatsächlich und spürbar sinkt. Unse-

re Kommunen, die jetzt schon jenseits der Belastungsgrenze 

sind, brauchen schnell Entlastung. Die Bundesregierung darf 

sich deshalb nicht hinter anstehenden Verhandlungen auf 

europäischer Ebene verstecken. Die Zahl neu ankommender 

Migranten muss jetzt runter gehen. Hier steht die Bundesre-

gierung in der Pflicht. 

ändern. In der Debatte zur Aktuellen Stunde werden wir die 

Bundesregierung auffordern, endlich zu handeln und die Ursa-

chen des zunehmenden Medikamentenmangels wirksam zu 

bekämpfen. Die Bundesregierung muss jetzt alle Kräfte bün-

deln und die Medikamentenbeschaffung verbessern. Zusätz-

lich braucht es ein nationales Frühwarnsystem, um auf künfti-

ge Lieferengpässe bei versorgungsrelevanten Arzneimitteln 

rechtzeitig reagieren zu können. 

 

Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems  

Der Rat der EU-Innenminister erzielte am Donnerstag der ver-

gangenen Woche eine Einigung zur Reform des Gemeinsamen 

Europäischen Asylsystems (GEAS). Nun kann der Trilog mit 

dem Europäischen Parlament und der Kommission zum Ab-

schluss der Gesetzgebung beginnen.  Diese Verhandlungen 

werden frühestens Anfang 2024 beendet sein; das Gesetzes-

paket würde erst anschließend in Kraft treten. 

Die Beschlüsse der EU-Innenminister zur Reform des Europäi-

schen Asylsystems sind ein erster Schritt in die richtige Rich-

tung. Die Ergebnisse reichen aber nicht aus, um die Asylmigra-

tion in die EU auf Dauer wirksam zu ordnen und zu begrenzen 

und für eine angemessene Lastenverteilung in Europa zu sor-

gen. 

Das verpflichtende Grenzverfahren an der EU-Außengrenze 

entspricht einer langjährigen Forderung der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion. Bundesinnenministerin Faeser hat sich 

mit ihrem Ziel, den Kreis der vom Grenzverfahren betroffenen 

Personen deutlich zu verkleinern, nicht durchsetzen können. 

Sie war damit in Europa weitgehend isoliert.  

Auch weitere Aspekte der Einigung sehen wir kritisch: Wenn 
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